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1



Die Daten des GfK Media Efficiency Panels



1.1



Hintergrund und Zielsetzung der Studie 1



Rund 70% der Bevölkerung in Deutschland nutzen auch von zu Hause das Internet und sind somit auch im privaten Bereich „online“. Dabei besuchen sie regelmäßig verschiedene Seiten im Internet, darunter viele (auch illegale) Seiten, die Medienprodukte im Angebot haben. Die GfK SE Panel Services Deutschland ermöglicht mit dem GfK Media Efficiency Panel (MEP) eine detaillierte Analyse des Surfverhaltens auf ausgewählten Seiten. Die folgende Studie verfolgt das Ziel, das Nutzungsverhalten bei den wichtigsten Sharehostern mittels des Media Efficiency Panels (MEP) transparent zu machen. Der Nutzen des Media Efficiency Panels liegt insbesondere darin, dass • das GfK MEP ein – für die private Online-Bevölkerung – repräsentatives und detailliertes Bild der Entwicklungen im Internet aufzeigt. Dies erfolgt zum einen durch den Ansatz der passiven technischen Messung, die es ermöglicht, das Online-Verhalten ohne reaktive Effekte zu beobachten. Zum anderen ermöglicht die große Stichprobe auch einzelne Seiten valide und aussagekräftig auszuwerten. • das GfK MEP umfassende Informationen über die Entwicklungen im Bereich einzelner Filmseiten wie bspw. Sharehoster liefert, die von quantitativen Kennzahlen (Unique User, Page Impressions, etc.) über Nutzerstrukturen bis hin zu komplexeren Analysen wie die Analyse einzelner Sessions reichen.



1



Deutsche + EU-Ausländer
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1.2



GfK Media Efficiency Panel, das zugrundeliegende Instrument



Das zugrundeliegende Marktforschungsinstrument ist das GfK Media Efficiency Panel, mit dem das private Online-Nutzungsverhalten zu Hause von 15.000 Haushalten personenbezogen und kontinuierlich gemessen wird. Das GfK Media Efficiency Panel speichert dabei mittels eines Plug-Ins (LEOtrace® for Windows), das im Browser des Panelteilnehmers installiert ist, jeden einzelnen Klick, den der Teilnehmer im Internet macht. Das GfK Media Efficiency Panel im Überblick: GfK MEP (Media Efficiency Panel)



Panel



Bevölkerungsrepräsentativ für private, deutsche Onlinebevölkerung ab 6 Jahren



Panelgröße



15.000 private Haushalte vollständig verfügbar seit Mai 2009



Gemessene Geräte



Messung der Nutzung aller Haushaltsmitglieder auf allen PCs im Haushalt – keine mobile Nutzung des Internets oder außer Haus Nutzung



Gemessene Inhalte



Alle Seitenaufrufe und Suchanfragen aller Personen ab sechs Jahren, die in den letzten drei Monaten mindestens einmal online waren und die folgenden Internetbrowser verwenden: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome



Strukturdaten



Alter, Geschlecht, Region, Haushaltsnettoeinkommen, Bildung, Haushaltsgröße, Mediennutzung, Kauf- und Werte-Typologien, etc.



Einschränkungen



Aktuell keine „Container“ wie Flash, Java, Silverlight etc. Beschränkt auf die private Nutzung zu Hause.



Ausgewiesene Domains



Bei über 47 Millionen Internetnutzern und den o.a. Panelgrößen können Webseiten mit ca. 165.000 Unique Usern statistisch belastbar ausgewiesen werden. Eine genaue Prüfung erfolgt für die jeweiligen Webseiten bei Anfrage.
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1.3



Genutzte Daten des GfK Media Efficiency Panels



a) Sharehoster Die Daten aus dem GfK MEP beziehen sich auf die im 2. Quartal 2012 am häufigsten genutzten drei Sharehoster • uploaded.to bzw. uploaded.net • rapidshare.com • share-online.biz Diese drei Sharehoster hatten 2012 insgesamt 7.883.608 Unique User (16,1% Netto-Reichweite auf Basis der Online-Bevölkerung ab sechs Jahren). Zum Vergleich: Die Top 20 Sharehoster hatten 11.521.608 Unique User (Netto-Reichweite: 23,5%) und die Top 50 Sharehoster insgesamt 11.939.757 Unique User (Netto-Reichweite: 24,4%). Bei Rapidshare erfolgte eine Komplettauswertung (N=605). Bei den anderen Sharehostern wurde aus der Gesamtzahl der Internet-Sessions eine Stichprobe von circa n = 630 Sessions pro Sharehoster gezogen. Diese Stichprobe ist repräsentativ (Geschlecht und Alter) für die Struktur der jeweiligen Gesamtzahl der Sharehoster-Nutzer. Neben der Demographie wurde die Stichprobe so strukturiert, dass die Nutzungsintensität (Low, Mid, High) der Gesamtzahl der Nutzer des jeweiligen Sharehosters entspricht. Insgesamt sind fast 1.900 Sharehoster-Sessions in die Analyse eingeflossen. Der Zeitraum der Sessions wurde möglichst aktuell gewählt, in diesem Falle der August 2012. Der Hoster uploaded hat im Untersuchungszeitraum sein Angebot von der URL uploaded.to zu uploaded.net transferiert. Dementsprechend wurden beide URLs in die Auswertung einbezogen. Die im Rahmen dieser Studie ausgewiesenen Werte stellen die Mindestwerte der Nutzung von Sharehostern dar, da nicht komplett ausgeschlossen werden kann, dass sich die Teilnehmer des GfK Media Efficiency Panels im Bewusstsein der passiven Messung in Bezug auf Sharehoster zurückhaltender verhalten. Zudem wurden bei den Sharehostern Downloads mit Hilfe von Download-Clients nicht erfasst, da diese nicht über den Browser erfolgen. Diese Softwareprogramme (zum Beispiel JDownloader) ermöglichen den automatisierten Download aller in einem Container verlinkten Dateien. Diese Container werden häufig bei Linkreferrern als vereinfachte Bezugsmöglichkeit angeboten. b) Sessions Eine Session ist eine Aufeinanderfolge von Page Impressions (Seitenaufrufen). Sie beginnt mit dem ersten Seitenaufruf und endet, wenn innerhalb von 30 Minuten keine neuen Seitenaufrufe generiert werden. Die zur Analyse verwendeten Sessions enthalten zwischen einem und zum Teil deutlich über 100 Links bzw. Seitenaufrufen. Da die Linkhistorie Zugangsdaten oder auch Hinweise auf Personen enthalten kann, wurden die Daten vorab von der GfK überprüft und jegliche individuellen Daten gelöscht.
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2



Die Studie als Teiluntersuchung der Internetpiraterie



2.1



Internetpiraterie: Portale und Technologien



Raubkopien, also Inhalte, die fremde Urheberrechte verletzen, werden über einzelne Internetangebote verbreitet, die zusammengenommen eine meist wirtschaftlich lukrative Raubkopie-Infrastruktur ergeben. Für den Nutzer beginnt die Suche nach einer Raubkopie entweder bei einer Suchmaschine oder direkt bei einem Raubkopie-Portal. Dort findet er in Listen oder über Suchfunktionen Angebote an Medien, meist mit weitergehenden Informationen, wie Titelbeschreibungen oder Cover. Der Inhalt liegt aber auf anderen Rechnern, zu denen verlinkt wird. Entweder zu einem zentralen Speichersystem (Share- und Streaminghostern) oder zu dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerken.



Peer-to-Peer–Technologien In Peer-to-Peer-Technologien (= P2P-Netzwerke) werden für die Verteilung der Daten alle Computer der im P2P-Netzwerk agierenden Teilnehmer genutzt. Programme organisieren den Bezug der einzelnen Teile von den verschiedenen Computern und setzen diese zu einer Gesamtdatei zusammen. Share- und Streaming-Hostern Bei Share- oder Streaming-Hostern liegen die Dateien hingegen auf einem zentralen Speichersystem, zu denen das Raubkopie-Portal verlinkt. Dies erfolgt entweder direkt oder indirekt über Link-Referrer, die diese Links zur Erschwerung der Verfolgbarkeit durch die Rechteinhaber verschlüsseln. Der Bezug der Inhalte erfolgt dann bei einem Sharehoster über den Dateidownload und bei einem Streaminghoster über einen Videostream, der über einen Player direkt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Dateien der Raubkopien werden durch einen Uploader auf den Hoster geladen. Der Hoster erstellt für diese Datei eine URL, die der Uploader dann im Piraterie-Portal veröffentlicht.
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2.2



Teilbereich der Studie



Im Rahmen dieser Studie wird nur die Nutzung von Sharehostern untersucht. Streaminghoster und Peer-to-PeerTechnologien werden nicht berücksichtigt. Die GfK Studie zur Digitalen Content Nutzung 2011 zeigt, dass die Sharehoster bei etwa 40% der illegal verbreiteten, urheberrechtlich geschützten Inhalte beteiligt sind.



Nachfolgend ein idealtypischer Verlauf einer Session vom 08.08.2012 zum illegalen Bezug eines urheberrechtlich geschützten Inhaltes: Session Person



Uhrzeit



URL



785



148



19:45:44 http://funxd.in/index.php/category/1080p/page/3/



785



148



19:46:12 http://funxd.in/?s=karate+kid



785



148



19:46:37 http://funxd.in/index.php/karate-kid-2010-german-dts-dl-1080p-bluray-x264-xmc/



785 785



148 148



785



148



785



148



785



148



19:47:07 http://linksave.in/6517598014d59480713529 19:48:18 http://share-links.biz/_5ig5njly4jx http://share-links.biz/get/lnk/VUNLbVF3QUljMkU2SjF3U09GYlNNeFU1dkY5U1JpN 19:48:36 TNNQzlVV0h4WDJYRVFPTGdWVkVBak5tc3BSd3MrU05CbENnYWFLU0llZDE0W kpVSTNRa2lxRWk0eG5uaCtFQ3hkUmlrVmIxWUtwVU4yS29WamNoazFUdz09 19:49:03 http://www.share-online.biz/dl/I70U4NJLHN0 http://share-links.biz/get/lnk/VUNLbVF3QUlZZHM2SjA2b09GYlNNeFU1dkY5U1Jqek5 19:49:41 NQzlHNG54WDJYRVFPTGdWVkVBeGpHc3BWYkUrU05CbENnYWFLVjVnR3VCbF d5SFZYVlhNWmpjNXRWSU1QQlM3TndRdGdsMUJqbWw5WWE1SkJUQWRvZz09



785



148



785



148



785



148
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2.3



Die ausgewählten Sharehoster



Die drei untersuchten Sharehoster ermöglichen den Up- und Download von Dateien auf ihre Rechner. Sie ermöglichen einen kostenlosen Download, der mengen- und zeitmäßig beschränkt ist oder gegen Zahlung einer Gebühr eine unbegrenzte und schnellere Premium-Nutzung des Dienstes. Als Beispiel nachfolgend das Angebot von Share-online.biz:
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Für die Nutzung des Premium-Dienstes fallen zeitabhängige Gebühren an:



Zudem bieten die Sharehoster uploaded und Share-Online auch Prämienmodelle an, bei denen der Uploader einer Datei Punkte bzw. Provisionen verdienen kann: • Provisionsgutschrift uploaded: … „Somit erhält der User, welcher die Daten hochgeladen und auf Grund dessen den URL-Link generiert hat, für jeden erfolgreich vermittelten Premium Account eine Provisionsgutschrift für die Erstbestellung i.H.v. 75% der Kosten der erworbenen Premium Mitgliedschaft, …“ • Share-Online bietet seinen Benutzern gleich mehrere Arten von Bonus- und Partnerprogrammen (Auszug): „- Jeder registrierte Benutzer nimmt automatisch an einem System teil, bei dem für jeden durch seine Dateien erkannten Verkauf 20% des Verkaufspreises in Punkten auf sein Konto gutgeschrieben werden. Einfacher kann Punkte verdienen nicht sein. - Beteiligungen an Verkäufen (ebenfalls mit 20% Anteil) können über das Schalten von Partnerbannern erzielt werden.“
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Im Auftrag der Rechteinhaber und der Filmförderungsanstalt, Berlin wurden von der Firma OpSec Security Löschungen von illegalen Dateien bei diesen und anderen Sharehostern veranlasst. In 2012 waren dies bei uploaded.to bzw. uploaded.net 132.068 Filmkopien, bei share-online.biz rapidshare.com



3 3.1



129.201 Filmkopien und bei 33.623 Filmkopien.



Die Auswertung durch OpSec Security Vorgehensweise bei der Analyse



Bei der Analyse wurde das Surfverhalten nachvollzogen, um zu erfassen, welchen Inhalt der Nutzer suchte und wo er ihn gefunden hat. Auf den Portalseiten wurde zudem kontrolliert, ob es Hinweise gibt, dass es sich nicht um den angebotenen Inhalt handelt. Teilweise erfolgten Prüfdownloads. Falls innerhalb einer Session mehrere Nutzungen ersichtlich waren, wurden diese der Reihe nach analysiert, bis eine erste Zuordnung zu einem Inhalt möglich war. Falls eine Zuordnung einer Session zu einem Inhalt nicht oder nicht mehr möglich war, wurde dies separat gekennzeichnet. Insgesamt war dies bei annähernd 10 % der Sessions der Fall.



3.2



Was ist eine Nutzung?



Im Ergebnis wird von Nutzungen der Sharehoster gesprochen. Dies ist der Aufruf einer Unterseite des Sharehosters, über die eine gespeicherte Datei heruntergeladen werden kann. Keine Nutzungen sind der Besuch einer Informationsseite über den Dienst, wie Startseite, FAQ-Seite oder PaymentInformationen. Ob eine Nutzung auch einen Download beinhaltet, wird durch das GfK Media Efficiency Panel nicht erfasst. Da Zugangsdaten für einen Premiumaccount aus den Datensätzen entfernt wurden, konnte auch nicht anderweitig erschlossen werden, ob ein Download stattfand. Auch wenn in vielen Fällen Nutzer mehrere Downloadseiten aufgerufen haben, die zusammenhängend den Download eines kompletten Produktes ergeben, ist trotzdem davon auszugehen, dass ein kleiner Teil der Nutzungen nicht in der Absicht eines Downloads erfolgte.
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Darüber hinaus war in manchen Fällen dem Nutzer kein Download mehr möglich, da die gewünschte Datei inzwischen gelöscht wurde. Für solche Löschungen gibt es mehrere Gründe. So löschen manche Share-Hoster Dateien, wenn diese zu selten oder gar nicht heruntergeladen werden. Löschen kann zudem auch der Uploader selber. In der Regel dürfte es sich aber um vom Rechteinhaber initiierte Löschungen handeln. Auf alle URLs der Sharehoster bezogen, waren bei Rapidshare 6,8% und bei Uploaded 6,4% der Dateien nicht mehr auffindbar. Bei Share-Online ist keine Angabe möglich, da solche Fälle nicht eindeutig gekennzeichnet werden.



3.3



Bewertung: legal oder illegal2



In etwa 10% der Fälle war eine Bewertung nicht möglich, da weder aus dem Nutzungsverlauf noch aus der angebotenen Datei erschlossen werden konnte, an welchen Inhalten der Nutzer interessiert war. Einstufung illegal Illegal sind urheberrechtlich geschützte Medieninhalte, die auf dem Hoster liegen und deren Dateilink veröffentlicht wurde, also auf (Piraterie-)Seiten zu finden ist. Wenn der Medieninhalt nicht bekannt war (etwa 5 % der Fälle) und zumindest der Produktname vorlag, wurde geprüft, ob es nur käuflich oder nur exklusiv für TV und Radio erhältlich ist. Wenn ja, dann wurde es als illegal eingestuft. Einstufung legal Als vermeintlich legal eingestuft wurden private Filme, Freeware, SpieleMods (selbst erbaute Welten in Spielen wie Minecraft o.ä.) oder vom Verfasser selber hinterlegte esoterische Inhalte. Unklare Fälle In neun Fällen war eine Einordnung nicht möglich, so bspw. bei einem russischen TV-Programmführer oder erotischen Fotos. Hinweis zu den Rubriken Die Medieninhalte wurden nach ihrer Medienart kategorisiert. Dabei wurde illegale Software zur Manipulation von Tachometern oder zum Hacking unter Software erfasst (13 Fälle). Bei Pornographie handelt es sich fast ausschließlich um DVD-Rips, sechs Fälle beinhalten Fotos oder Clips.



2



Vgl. dazu auch Anhang 5 „Urheberrechtsverletzungen durch Sharehoster und deren Nutzer“
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4



Auswertung



Die Auswertungsergebnisse werden anhand der nachfolgenden Folien dargestellt.



4.1



Ergebnisse im Kurzüberblick Folie 1: Ergebnisse im Kurzüberblick



4.2



Quantitative Auswertung



a) Allgemeine Kennzahlen zur Nutzung der analysierten Sharehoster Im Rahmen der quantitativen Auswertung werden verschiedene Kennzahlen zur Nutzung und Nutzungshäufigkeit der drei Sharehoster dargestellt. Folie 2: Nutzung der Sharehoster Folie 3: Altersstruktur der Sharehoster-User Folie 4: Entwicklung der Nutzung b) Informationen zur analysierten Stichprobe Daran anschließend erfolgt eine Darstellung der Ergebnisse zur Nutzung im Rahmen der erfolgten Stichprobe im August 2012. Folie 5: Die analysierte Stichprobe Folie 6: Crossnutzung der Sharehoster Folie 7: Nutzungsintensität Folie 8: Mehrfachnutzung von Sharehostern



4.3



Qualitative Auswertung



Die qualitative Analyse untersucht wozu die Sharehoster genutzt wurden und differenziert dabei sowohl nach legalen und illegalen Nutzungen als auch nach den jeweiligen Medientypen. Folie 9: Übersicht der Nutzungsformen Folie 10: Sessions mit bekannten Nutzungen Folie 11: Illegale Nutzung nach Inhalten Folie 12: Legale Nutzung nach Inhalten



4.4



Sonderauswertung nach Personen



Im Rahmen der Totalerhebung bei rapidshare.com wurde untersucht, wozu die User den Dienst genutzt haben.



100%



Folie 13: Nutzer von rapidshare.com
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Folie 1 Ergebnisse im Kurzüberblick 



Sharehoster werden in erster Linie illegal genutzt. Auf Basis der bekannten Nutzungen sind 96,5% der Nutzungen illegal. Dieser Wert schwankt je nach Sharehoster zwischen 91,3% (rapidshare.com) und 100% (share-online.biz).







Spielfilme und TV-Filme/TV-Serien stellen bei illegaler Nutzung der Sharehoster die dominierenden Inhalte dar, mehr als 50% der Inhalte entfallen auf diese Kategorien.







Sharehoster werden von einer hohen Anzahl an Internet-Usern genutzt. 16,1% der privaten deutschen Internet-Nutzer (7,88 Mio. Personen) waren im Jahr 2012 auf mindestens einem der untersuchten Sharehoster aktiv, im Untersuchungszeitraum August 2012 waren es 3,2% (1,58 Mio. Personen).







Sharehoster werden in starkem Maße parallel genutzt, nahezu jeder zweite User (43%) nutzte im Untersuchungszeitraum mehr als einen Sharehoster.







Sharehoster werden intensiv genutzt, 60% der User wiesen im Untersuchungszeitraum mehr als eine Nutzungssession auf, die durchschnittliche Nutzungsdauer betrug im Jahr 2012 im Schnitt knapp 78 Minuten.







Über die Hälfte der User gehören den Altersgruppen 18 bis 29 Jahre und 30 bis 39 Jahre an.
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Folie 2 Allgemeine Kennzahlen zur Nutzung der analysierten Sharehoster3 – 2012



Unique User



Reichweite (%)



Total Sessions



Sessions pro User



Duration pro User (Min.)



Sharehoster gesamt*



7.883.608



16,1



117.754.503



14,9



77,6



rapidshare.com



5.020.652



10,2



33.853.587



6,7



37,2



share-online.biz



2.777.700



5,7



41.256.973



14,9



69,6



uploaded.to/.net



5.486.635



11,2



62.080.565



11,3



42,2



* Sharehoster gesamt: Zusammenfassung der genannten Sharehoster



3



Basis: Online-Bevölkerung ab 6 Jahren, d.h. 49,017 Mio.
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Folie 3 Altersstruktur der Sharehoster-User im Vergleich zur Online-Bevölkerung4 – 2012



Online-Bevölkerung



15,0%



Sharehoster gesamt



Index



6-17 Jahre



4



19,7%



16,5%



21,7%



14,3%



12,8%



17,7%



31,6%



20,8%



17,7%



8,8%



118



160



126



82



62



18-29 Jahre



30-39 Jahre



40-49 Jahre



50-59



3,5%



27



60+ Jahre



Basis: Online-Bevölkerung ab 6 Jahren, d.h. 49,017 Mio.
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Folie 4 Entwicklung der Nutzung5 - Januar bis Dezember 2012 1.600 1.400



Unique User (in Tsd.)



1.200 1.000



share-online.biz



800



uploaded.to/.net rapidshare.com



600 400 200 0 Jan



5



Feb



Mrz



Apr



Mai



Jun



Jul



Aug



Sep



Okt



Nov



Dez



Basis: Online-Bevölkerung ab 6 Jahren, d.h. 49,017 Mio.



©GfK | OpSec | 2013



16



Studie zur Nutzung von Sharehostern



Folie 5 Die analysierte Stichprobe – August 2012



Gesamt



rapidshare.com



share-online.biz



uploaded.to/.net



416



214



167



284



3.047



605



1.133



1.309



Sessions mit ausschließlicher Nutzung von Infoseiten



212



31



79



109



Sessions mit Nutzung der Sharehoster-Dienste



2.735



574



1.054



1.200



Vollerhebung der Sessions



Stichprobe, n=633



Stichprobe, n=624



Anzahl User



Anzahl Sessions gesamt



Stichprobe oder Vollerhebung der Sessions



©GfK | OpSec | 2013



17



Studie zur Nutzung von Sharehostern



Folie 6 Crossnutzung der Sharehoster



• Sharehoster werden in starkem Maße parallel genutzt: Nahezu jeder zweite User (43%) nutzte im Untersuchungszeitraum August 2012 mehr als einen Sharehoster. • Jeder sechste User hat sogar alle drei untersuchten Sharehoster genutzt. • Ein gutes Viertel der Sharehoster-User war exklusiv auf uploaded.to/.net. • Jeder fünfte Nutzer hat exklusiv rapidshare.com genutzt.
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Folie 7 Nutzungsintensität



Anteil User % 15,4% 39,9% 14,4%



Gesamtanzahl Personen



416



Gesamtanzahl Sessions
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Folie 8 Mehrfachnutzung von Sharehostern
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Folie 9 Übersicht der Nutzungsformen
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Folie 10 Sessions mit bekannter Nutzung
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Folie 11 Illegale Nutzung nach Inhalten 0,3% 1,8% 4,0%
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Folie 12 Legale Nutzung nach Inhalten 1,1% 2,3%



2,2% 4,3%



3,4% 4,5%



6,5%



9,1%



8,7%



20,0%



Movie 13,6%



eBook



17,4%



Hörbuch Musik 28,4%



8,7%



40,0%



Film Game



17,4%



Spiele-Mod Software 37,5%



34,8%



40,0%



keine legale Nutzung Sessions Gesamt (n=88)



©GfK | OpSec | 2013



share-online.biz (n=0)



rapidshare.com (n=46)



uploaded.to/.net (n=42)



24



Studie zur Nutzung von Sharehostern



Folie 13 Nutzer von rapidshare.com6 Hochgerechnet Unique User Alle User ./. nur Nutzung von Infoseiten User mit Nutzung des Sharehostings



Anteil
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100%



nur unbekannte Nutzungen
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davon



Von den 649 Tsd. Usern mit illegalen Nutzungen haben auch - 76 Tsd. User legale Nutzungen und - 96 Tsd. User unbekannte Nutzungen vorzuweisen.



6



Basis: Online-Bevölkerung ab 6 Jahren, d.h. 49,017 Mio. Da bei rapidshare.com nicht nur eine Stichprobe, sondern alle Sessions eines Monats im GfK Media Efficiency Panel untersucht wurden, kann hier das Nutzungsverhalten der User analysiert werden.
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5



Anhang zum rechtlichen Hintergrund



Urheberrechtsverletzungen durch Sharehoster und deren Nutzer7 5.1



Übersicht



Die im Haupttext beschriebenen Vorgänge im Zusammenhang mit der Nutzung und den Diensten von Sharehostern werfen rechtlich die Frage auf, ob hierdurch die Nutzer sowie die Sharehoster Urheberrechtsverletzung begehen bzw. unterstützen und somit zur Verantwortung gezogen werden können. Nachfolgend wird hierzu die Haftung der Uploader (5.2), der Downloader (5.3) und der Sharehoster (5.4) erörtert.



5.2



Verletzung fremder Urheberrechte durch Uploader



Keine großen rechtlichen Schwierigkeiten wirft die Frage nach einer Urheberrechtsverletzung durch die Uploader urheberrechtlich geschützter Werke auf die Computersysteme der Sharehoster auf. Nach § 19a UrhG steht das so genannte Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, also das Recht, ein urheberrechtlich geschütztes Werk im Internet zum Abruf bereit zu stellen, alleine dem Rechteinhaber zu. Entsprechend benötigt ein Uploader des Werkes eine entsprechende Einwilligung des Rechteinhabers, wenn er ein urheberrechtlich geschütztes Werk dritten Personen im Internet zum Abruf anbieten möchte. Eine solche Einwilligung wird ihm – gerade bei kommerziellen Film- und Musikwerken – jedoch üblicherweise vom Rechteinhaber nicht erteilt werden. Die vom Gesetzgeber insoweit in § 52a UrhG vorgesehene Einschränkung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung betrifft alleine die Zugänglichmachung in Intranets von Bildungs- und Forschungseinrichtungen und spielt daher im vorliegenden Kontext keine Rolle. a. Öffentlichkeit im Sinne des § 19a UrhG Zu beachten ist aber, dass „nur“ das öffentliche Zugänglichmachen von § 19a UrhG erfasst wird. Hierdurch ist vom Gesetzgeber zunächst klargestellt, dass das digitale zur Verfügungstellen eines urheberrechtlich geschützten Werkes im Verwandten- und engsten Freundeskreis keine Urheberrechte verletzt. Dies bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass insbesondere eine Zugangssicherung (etwa eine Registrierungspflicht) zu einem urheberrechtlich geschützten Werk als solche ebenso wenig etwas an einem öffentlichen Anbieten ändert, wie die Tatsache, dass der Zugang etwa nur mit „Freunden“ eines sozialen Netzwerkes geteilt wird.



7
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b. Subjektive Auslegung des Merkmals der Offensichtlichkeit Zusätzlich ist insoweit allerdings noch zu berücksichtigen, dass insbesondere nach Auffassung des OLG Hamburg (Urteil v. 14.03.2012, Az. 5 U 87/09) das bloße Hochladen einer Datei auf die Computersysteme eines Sharehosters dann noch kein öffentliches Zugänglichmachen darstellt, wenn diese Computersysteme nicht von außen durchsucht werden können, mithin deren Inhalt ohne zusätzliche Informationen nicht abgerufen werden kann. Andernfalls – so das Gericht – würde jede Speicherung von Daten auf Speichersystemen im Internet (etwa auch auf Cloudsystemen) einen Verstoß gegen § 19a UrhG darstellen, obwohl gerade die Cloudnutzung heute als vollkommen üblich anzusehen sei. Erst wenn die Links im Rahmen etwa von Downloadlink-Sammlungen im Internet dritten Personen uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden, nimmt das OLG Hamburg ein öffentliches Zugänglichmachen an. Im vorliegenden Kontext wird gleichwohl an einer Öffentlichkeit im Sinne des § 19a UrhG regelmäßig nicht zu zweifeln sein, weil die Links zu den urheberrechtlich geschützten Werken bei einem Sharehoster auf den beschriebenen Raubkopieportalen angezeigt werden und damit für jedermann nutzbar sind.



5.3



Verletzung fremder Urheberrechte durch Downloader



Beim Download einer Raubkopie findet stets ein Vervielfältigungsvorgang statt, welcher das Vervielfältigungsrecht des Rechteinhabers nach § 16 UrhG berührt. Allerdings ist in § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG vorgesehen, dass Vervielfältigungshandlungen grundsätzlich ohne Einwilligung des Rechteinhabers erfolgen dürfen, wenn dies für den privaten Gebrauch, mithin ausschließlich für persönliche Zwecke, geschieht (so genannte Privatkopieschranke). Downloader von Raubkopien werden auch üblicherweise zu persönlichen Zwecken handeln, da sie die heruntergeladenen Inhalte regelmäßig selbst oder im Freundesund Bekanntenkreis konsumieren. a. Verbot der Nutzung offensichtlich rechtswidriger Vorlagen oder Quellen Um hier der missbräuchlichen Inanspruchnahme der Privatkopieschranke entgegenzutreten, sieht § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG ergänzend vor, dass eine Berufung auf die genannte Schranke ausgeschlossen ist, wenn die Vorlage entweder offensichtlich rechtswidrig ist oder aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle stammt. Wann eine derartige Offensichtlichkeit anzunehmen ist, wurde bisher in Rechtsprechung nicht eingehender thematisiert. Mit der wohl h. M. zu § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG ist aber davon auszugehen, dass als offensichtlich illegale Quelle solche Quellen anzusehen sind, bei denen keine ernsthaften Zweifel darüber bestehen, dass die dort angebotenen Inhalte regelmäßig Raubkopien sind. Da der Bezug der Dateien über Portale erfolgt, die fast ausschließlich Raubkopien anbieten, dürfte die Offensichtlichkeit in aller Regel vorliegen. Zudem dürfte dem Anteil der Raubkopien am gesamten Datenbestand und der Ausgestaltung eines Sharehosting-Dienstes eine zentrale Rolle zukommen. Ist etwa deren Geschäftsmodell derart ausgestaltet, dass gerade das Anbieten von Raubkopien befördert wird, liegt es nahe auch hier eine offensichtlich rechtswidrige Quelle anzunehmen.
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b. Subjektive Auslegung des Merkmals der Offensichtlichkeit Nach der Gesetzesbegründung ist es allerdings zusätzlich erforderlich, das Merkmal der Offensichtlichkeit subjektiv zu bestimmen, d.h. der Kenntnis- und Bildungsstand des jeweiligen Downloaders muss mit berücksichtigt werden. Hier wird der öffentlichen Diskussion über das Geschäftsmodell der Sharehoster eine entscheidende Rolle zukommen – wie etwa zu den Fällen „Megaupload“ oder „Rapidshare“ –, sodass es nicht fernliegend ist anzunehmen, dass der Downloader bei einem Sharehoster um die Zweifelhaftigkeit dieser Dienste weiß. Zumindest bei denjenigen Sharehostern, deren Tätigkeit bereits als rechtswidrig von den Gerichten angesehen wurde oder die sich sogar Ermittlungsverfahren ausgesetzt sehen, und deren Fälle in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ist somit von einer offensichtlich illegalen Quelle auszugehen mit der Folge, dass Downloader mangels Eingreifen der Privatkopieschranke des § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG eine Urheberrechtsverletzung begehen.



5.4



Verletzung fremder Urheberrechte durch Sharehoster



Wesentlich komplexer gestaltet sich die Frage nach einer Urheberrechtsverletzung durch die Sharehoster selbst. Hierbei ist im Ausgangspunkt zwischen einer möglichen verschuldensabhängigen und einer möglichen verschuldensunabhängigen Verantwortlichkeit zu unterscheiden. Denn nach ständiger Rechtsprechung des BGH (vgl. etwa BGH, Urteil v. 11.03.2004, Az. I ZR 304/01 – Internetversteigerung I) greifen die Haftungsprivilegierungen des TMG von vornherein nur für die verschuldensabhängige Haftung, mithin bei Schadensersatzansprüchen und der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, ein. Dies ist im vorliegenden Kontext deshalb besonders hervorzuheben, weil die noch ausführlich zu beleuchtenden zentralen Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche verschuldensunabhängig sind und somit von vornherein nicht von der Haftungsprivilegierung des TMG erfasst werden. a. Verschuldensabhängige Haftung Sharehoster unterfallen für den Bereich der verschuldensabhängigen Haftung als Anbieter von Speicherplatz (= Hostprovider) grundsätzlich der Haftungsprivilegierung nach § 10 TMG, wonach sie für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich sind, sofern sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. aa. Kenntnis im Sinne des § 10 TMG Bezüglich der gemäß § 10 TMG erforderlichen Kenntnis ist nach dem BGH Voraussetzung, dass ein Hostprovider positive Kenntnis des einzelnen konkreten Inhalts bzw. der einzelnen konkreten rechtswidrigen Handlung hat, so dass grundsätzlich ein "Kennenmüssen" nicht genügt (vgl. BGH, Urteil v. 23.09.2003, Az. VI ZR 335/02). Die Darlegungs- und Beweislast liegt dabei beim Anspruchsteller, etwa beim Rechteinhaber. Zu der Frage, wann dem Hostprovider Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus denen eine rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich ist, hat sich der BGH – soweit ersichtlich – bisher jedoch noch nicht geäußert.
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Allerdings hat der EuGH (Urteil vom 12.07.2011, Rs. C-324/09) zur parallelen Vorschrift des Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG (so genannte E-Commerce Richtlinie), welche inhaltlich dem § 10 TMG weitestgehend entspricht, aber bereits festgestellt, dass einem Hostprovider die darin vorgesehene Ausnahme von der Verantwortlichkeit wegen Offensichtlichkeit dann verwehrt ist, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstände bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die in Rede stehende Rechtswidrigkeit hätte feststellen müssen und gleichwohl keine Gegenmaßnahmen unternimmt. Damit ist nach dem EuGH u.a. die Situation erfasst, dass dem Hostprovider das Vorliegen einer rechtswidrigen Handlung substantiiert angezeigt wird. Folglich ist davon auszugehen, dass sich ein Hostprovider nicht mehr auf die Haftungsprivilegierung des § 10 TMG berufen kann, wenn er auf einen Link zu einer Datei auf seinen Computersystemen hingewiesen wird und dieser Link auf einem Raubkopieportal – etwa für Filme – abrufbar ist. Denn in diesem Fall wird ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer davon ausgehen müssen, dass es sich bei der benannten Datei um eine Raubkopie handelt. Ob die entsprechenden Erwägungen darüber hinaus zu gelten haben, wenn der gesamte Dienst eines Hostproviders zu massenhaften rechtswidrigen Handlungen beiträgt und dies dem Hostprovider bekannt ist bzw. zur Kenntnis gebracht wird, wurde bisher vom EuGH nicht ausdrücklich diskutiert. Es erscheint allerdings fraglich, dass der EuGH alleine wegen der Kenntnis vom Gefährdungspotential des Dienstes auf eine Kenntnis bzw. ein Bewusstsein des Hostproviders im Sinne des § 10 TMG schließen würde, da der EuGH – wie auch der BGH (vgl. Urteil vom 12.07.2012, Az.I ZR 18/11 – Alone in the dark) – das Geschäftsmodell der Sharehoster als grundsätzlich schutzwürdig ansieht. bb. Neutrale Vermittlerrolle als Voraussetzung für eine Haftungsprivilegierung Unabhängig hiervon hat der EuGH (Urteil vom 12.07.2011, Rs. C-324/09) zur parallelen Vorschrift des Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG (so genannte E-Commerce Richtlinie) auch noch festgestellt, dass die wesentliche Voraussetzung dafür, dass ein Hostprovider überhaupt vom Anwendungsbereich des Art. 14 erfasst wird, darin besteht, dass er bloßer neutraler „Vermittler“ ist. Dies ist nach dem EuGH nicht mehr der Fall, wenn er, anstatt sich darauf zu beschränken, seinen Dienst mittels rein technischer und automatischer Verarbeitung der von seinen Kunden eingegebenen Daten neutral zu erbringen, eine aktive Rolle spielt, die ihm eine Kenntnis dieser Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen konnte. Dabei kann eine solche aktive Rolle aber nicht schon alleine deshalb angenommen werden, weil der Hostprovider die Modalitäten für seinen Dienst festlegt oder für diesen eine Vergütung erhält oder seinen Nutzern Auskünfte allgemeiner Art erteilt. Erst wenn der Hostprovider seinen Nutzern gezielte Hilfestellungen leistet, damit diese ihre Inhalte besser „vermarkten“ können, ist nach dem EuGH davon auszugehen, dass der Hostprovider keine neutrale Stellung mehr einnimmt, die ihm eine Kenntnis dieser Inhalte oder eine Kontrolle über sie verschafft. In diesem Fall kann sich der Hostprovider dann auch nicht mehr auf die Haftungsprivilegierung des § 10 TMG berufen. Für die vorliegend interessierenden Sharehoster bedeutet dies, dass ein Entfall der Haftungsprivilegierung nach § 10 TMG naheliegt, wenn diese insbesondere mit Prämiensystemen arbeiten, welche vor allem diejenigen Nutzer belohnen, die Dateien anbieten, die besonders häufig heruntergeladen werden. Denn insoweit ist die Gefahr der aktiven Beförderung von Urheberrechtsverletzungen hoch, da bekanntermaßen gerade urheberrechtlich geschützte Inhalte, wie Kinofilme, besonderes Interesse hervorrufen und deshalb auch sehr häufig auf die Computersysteme der Sharehoster hochgeladen werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es die Sharehoster selbst vollständig in der Hand haben, ihren
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Dienst so auszugestalten, dass er zum Upload von Raubkopien geradezu einlädt oder aber so anzubieten, dass er vor allem als Speicherdienst für private Daten (Urlaubsfotos, Texte usw.) genutzt werden wird. b. Verschuldensunabhängige Haftung Auf Unterlassung oder Beseitigung (= verschuldensunabhängige Haftung) einer Urheberrechtsverletzung kann in Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt. Hierbei ist sich die Rechtsprechung einig, dass Sharehoster weder Täter noch Teilnehmer einer Urheberrechtsverletzung sind, wenn Nutzer ihres Dienstes ohne ihre vorherige Kenntnis Dateien auf ihre Computersysteme hochladen (vgl. nur BGH, Urteil vom 12.07.2012, Az.I ZR 18/11 – Alone in the dark). aa. Merkmale der Störerhaftung Allerdings kommt eine Haftung als so genannter Störer für die fremden Urheberrechtsverletzungen in Betracht, da hierfür die Unterstützung oder Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen kann, sofern der Störer die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Da nach der Rechtsprechung die Störerhaftung aber nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden darf, setzt die Haftung des Störers die Verletzung zumutbarer Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüf- und Handlungspflichten, voraus. Ob und inwieweit dem Störer dabei eine Prüfung zuzumuten ist, richtet sich nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls unter Berücksichtigung seiner Funktion und Aufgabenstellung. bb. Zumutbare Prüf- und Handlungspflichten nach dem BGH Nach dem BGH ist es einem Sharehoster dabei zunächst nicht zumutbar, die bei ihm gespeicherten Informationen allgemein auf Rechtsverletzungen überprüfen zu müssen. Der BGH begründet dies damit, dass legale Nutzungsmöglichkeiten eines Sharehosting-Dienstes – für die ein beträchtliches Bedürfnis bestehe – in großer Zahl vorhanden und üblich seien und daher eine solche umfassende Prüfungspflicht auch nicht deswegen geboten sei, weil ein solcher Dienst für Urheberrechtsverletzungen besonders anfällig ist (BGH, Urteil vom 12.07.2012, Az.I ZR 18/11 – Alone in the dark). Eine Prüfungspflicht entsteht nach dem BGH folglich erst, wenn der Sharehoster auf eine klare Rechtsverletzung in Bezug auf einen konkreten Inhalt hingewiesen wird. Wird die Prüfpflicht des Sharehoster durch einen entsprechenden Hinweis ausgelöst, reicht es nach dem BGH grundsätzlich nicht aus, dass der Sharehoster nur die konkret benannte rechtsverletzende Datei sperrt bzw. löscht, sondern er ist auch dazu verpflichtet, das ihm technisch und wirtschaftlich Zumutbare zu unternehmen, um – ohne Gefährdung des Geschäftsmodells – zu verhindern, dass die rechtsverletzende Datei von anderen Nutzern erneut über die Server des Sharehosters angeboten wird. Der BGH sieht es dabei als grundsätzlich zumutbar an zu verlangen, dass Wortfilter vom Sharehoster eingesetzt werden müssen, um zu überprüfen, ob sich auf seinen Computersystemen weitere Dateien mit Dateinamen befinden, welche den Namen des benannten urheberrechtlich geschützten Inhalts (etwa eines Filmtitels) beinhalten (BGH, Urteil vom 12.07.2012, Az.I ZR 18/11 – Alone in the dark). Ebenso sieht es der BGH als grundsätzlich zumutbar an, dass der Sharehoster Verweisungen von LinkSammlungen (gemeint sind insbesondere Raupkopieportale) auf bei ihm gespeicherte Dateien unterbinden muss, sofern im Rahmen eines üblichen Suchvorgangs nach dem Namen des benannten urheberrechtlich geschützten Inhalts (etwa nach einem Filmtitel) dort entsprechende Treffer angezeigt werden und die Tref-
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ferliste Dateien auf Computersystemen des Sharehosters enthält, die dort nicht schon durch einen Wortfilter gefunden werden können. Der BGH betont dabei ausdrücklich, dass es Sharehostern grundsätzlich zumutbar ist, eine überschaubare Anzahl einschlägiger Link-Sammlungen auf bestimmt bezeichnete Inhalte zu überprüfen (BGH, Urteil vom 12.07.2012, Az.I ZR 18/11 – Alone in the dark). cc. Zumutbare Prüf- und Handlungspflichten nach dem OLG Hamburg Das OLG Hamburg (Urteil v. 14.03.2012, Az. 5 U 87/09) teilt grundsätzlich die Auffassung des BGH und weist im Übrigen darauf hin, dass ein Sharehoster entsprechend der Rechtsprechung des EuGH nicht mehr als neutraler Vermittler im Sinne des § 10 TMG bzw. des Art. 14 der E-Commerce-Richtlinie angesehen werden kann, wenn sein Dienst erkennbar so ausgerichtet ist, dass er Rechtsverletzungen Dritter befördert (Prämien- bzw. Bonussystem für beliebte Down- und Uploads, Hinweis an die Nutzer auf die Anzahl bereits erfolgter Downloads, offensive Werbung in Bezug auf die Begehung urheberrechtsverletzender Handlungen usw.). Im Rahmen der zumutbaren Prüf- und Handlungspflichten von Sharehostern kommt das OLG Hamburg zu dem Ergebnis, dass dem Sharehoster auch noch der Einsatz von MD5-Filtern (= Prüfsummen-Filter) zumutbar ist. Dagegen hält das OLG Hamburg den Einsatz von Wortfiltern, die bereits vor dem Upload einer Datei eingesetzt werden müssen, insbesondere deshalb für unzumutbar, da die Bezeichnung eines Dateinamens keinen verlässlichen Anhaltspunkt für die Annahme gebe, dass sich dahinter eine rechtsverletzende Werknutzung verberge. Bezüglich der Überprüfungspflicht von Link-Sammlungen folgt das OLG Hamburg grundsätzlich dem BGH, hält es aber für zumutbar, dass der Sharehoster auch über allgemeine Suchdienste wie Google, Facebook oder Twitter mit geeigneten formulierten Suchanfragen überprüfen muss, ob sich dort Hinweise auf (weitere) rechtsverletzende Links finden. Im Übrigen weist das OLG Hamburg darauf hin, dass es auch die Einführung einer Registrierungspflicht für die Nutzer des Sharehosters mit bestimmten Bestandsdaten (Name, Adresse) als zumutbar ansieht, wenn nur hierdurch den Prüfungs- und Kontrollpflichten im gebotenen Umfang nachgekommen werden kann. c. Zusammenfassung/ Ausblick Zusammenfassend lässt sich für die Haftung der Sharehoster somit festhalten, dass die Rechtsprechung das Geschäftsmodell der Sharehoster – auch wenn es aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung als anfällig für Rechtsverletzungen anzusehen ist – als schützenswert ansieht und eine Haftung grundsätzlich erst nach einem Hinweis auf einen fremde Rechte verletzenden Inhalt eingreifen kann. Zudem werden Sharehoster im Rahmen der verschuldensunabhängigen Haftung regelmäßig nicht als Täter oder Teilnehmer angesehen, sondern als bloße Störer mit der Folge, dass sich deren Haftung an der Frage der Verletzung zumutbarer Prüf- und Handlungspflichten festmacht. Was insoweit zu fordern ist, wird zumindest in Teilbereichen von den Gerichten unterschiedlich beurteilt. Immerhin scheint durch den BGH nunmehr geklärt, dass der Einsatz von Wortfiltern und die Pflicht zur Überprüfung gängiger LinkSammlungen grundsätzlich als zumutbar anzusehen ist. Gleichwohl sollte von gesetzgeberischer Seite überlegt werden, ob nicht für Internetdienste, welche sich als besonders anfällig für Rechtsverletzungen herausstellen, der Erhalt der Haftungsprivilegierung davon abhängig gemacht wird, dass diese Dienste aktiv und nachweisbar Maßnahmen ergreifen, um Rechteverletzer effektiv von der Nutzung ihrer Dienste abzuschrecken.
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Studie zur Social Media Nutzung von Kulturbesuchern ... 

(innerhalb von Sekunden gelangen Nachrichten an die Ã–ffentlichkeit), ViralitÃ¤t (schnelle. Verbreitung im Sinne ... Strategien fÃ¼r Twitter, facebook & Co., 3. ..... Social Media. Rund ein Drittel (29%) der 51â€“60-â€�JÃ¤hrigen ist in Social Media a










 








Studie zur Nutzung von B2B-Webshops in der deutschen ... - tundo.de 

Des Weiteren lÃ¤sst sich feststellen, dass es nicht â€ždasâ€œ universell gÃ¼ltige, beste Shopsystem gibt. ... T&O Unternehmensberatung GmbH. ElsenheimerstraÃŸe 47.










 








Studie zur Nutzung von E-Books - Bitkom Research 

6,61. 5,06. 4,25. - 6,00. - 7,14 eich ereich. Studie zur Nutzung von E-Books. Achim Berg | Bitkom-VizeprÃ¤sident. Berlin, 6. Oktober 2015 .... eich ereich. Smartphones und Tablets boomen seit Jahren. Deutscher Markt fÃ¼r Smartphones und Tablet Comput
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2013 - Studie zur Entwicklung von ... 

Der Sport ist häufigster Partner, daneben die Kinder- und Jugendhilfe .... der Ergebnisse unter Punkt 4. erfolgt für vier Bereiche: „Organisation und Struktu-.










 








2013 - Studie zur Entwicklung von ... 

GANZTAGSSCHULDEFINITIONEN UND -TYPEN IN DEN LÃ„NDERN . ..... Die Kultusministerkonferenz selbst betont, dass sich die jeweiligen Bezeichnungen .... meter. â€žLÃ¤ndliche Kreiseâ€œ sind alle Landkreise, auf die diese Eigenschaften nicht .... Bundesland










 








System Builder: Programm zur Nutzung von Milestone 

Systemes XProtect-Software mit beliebiger Hardware. Neues Tool fÃ¼r den unkomplizierten Einsatz von VMS. MÃœNCHEN â€“ 20. MÃ¤rz 2018. Milestone Systems ...










 








IVD Profitreffen - IVD SÃ¼d 

28.11.2016 - Einsicht in die Bauakte beim Bauordnungsamt mittlerweile Wartezeit: 4 bis 5 Wochen hierzu Erfahrungsaustausch, evtl. Verabschiedung einer ...










 








Ein Werkzeug zur Nutzung von Analysemustern - Journals 

... zur Nutzung von Analysemustern. Alfred Wulff ..... (Coplien, J.O.; Schmidt, D. Hrsg.): Proceedings on the 1th Annual Conference on the Pattern Languages of ...










 








Epidemiologische Studie zur Entwicklung von MRSA (Methicillin ... 

Autoren: Sundrum, Albert. Dieses Dokument ist Ã¼ber .... des Uterus und des GesÃ¤uges beobachtet (SCHWARZ et al., 2008). 1.2.2 Livestock-associated MRSA ...










 








Strategische Ansätze zur Abwehr von Risiken und Nutzung von 

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ...










 








Epidemiologische Studie zur Entwicklung von MRSA (Methicillin ... 

nachgewiesen werden, bei 81% der untersuchten Gruppen Ã  zehn Schweine war mindestens ein. Tier MRSA-positiv. Alle nachgewiesenen MRSA-Isolate ...










 








Studie zur Prozessbegleitung - Justiz 

Der Tatort sei hÃ¤ufig der Ã¶ffentliche Raum, und die ...... zu kompensieren, wÃ¼nschen sich aber zusÃ¤tzlich eine Ã¶sterreichweite Kampagne zur Steige- rung der ...










 








Studie zur Prozessbegleitung - Justiz 

Beratung abrechnet werden â€“ es besteht also kein Druck zur Anzeige. ...... wieso aber solle sie als Psychologin einen geringeren Stundensatz bekommen als ...










 








Nutzung von Social-Media - ZBW 

Nutzung und Verwendungsart von verschiedenen Social-Media-Diensten. ...... 136. 70,50%. 47 24,40%. 9. 4,70%. WIR. 1 0,10%. 566. 73,90%. 184 24,00%. 15.










 








ein modell zur nutzung von business mashups in ... AWS 

This Ein Modell Zur Nutzung Von Business Mashups In Unternehmensportalen By Marc Platt PDF on the files/S3Library-4fd4c-15a65-9a41b-289d8-F8235.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content f










 








Informatik begreifen â€“ Zur Nutzung von Veranschauli- chungen im ... 

Freie UniversitÃ¤t Berlin ..... jena.de/unijenamedia/INFOS_Fothe-p-10947.pdf ... R.: Wahrnehmung: eine EinfÃ¼hrung in die Psychologie der menschlichen Infor-.










 








Widerrufsbelehrung IVD 

Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien. Der Maklervertrag auÃŸerhalb von GeschÃ¤ftsrÃ¤umen. AuÃŸerhalb von ...










 








Nutzung von Bewegungsdaten zur Brunsterkennung bei ... - Die GIL 

Simon Harnisch1, Nicole Reinhold1, Erhard Gernand2, Werner Feucker3, Joachim Spilke1. 1 Arbeitsgruppe ... Karl-Freiherr-von-Fritsch- StraÃŸe 4. 06120 Halle ...










 








die nutzung von bildschirmtextinformationen fur 

18.06.2018 - This particular Die Nutzung Von Bildschirmtextinformationen Fur Konsum Guterkaufentscheidungen PDF start with. Introduction, Brief Session ...










 








Studie von - Greenpeace USA 

waschen, trocknen und bÃ¼geln â€“ von Kleidung werden jÃ¤hrlich mehr als 850 Millionen. Tonnen CO2-Emissionen verursacht.8. Polyester ist der Treibstoff fÃ¼r ...










 








Rahmenvertrag zur Nutzung von vergriffenen Werken in BÃ¼chern 

01.01.2015 - Januar 1921 bis 31. Dezember 1945 erschienen sind: â‚¬ 10,--. BÃ¼cher, die ab 1. Januar 1946 bis 31. Dezember 1965 erschienen sind: â‚¬ 15,--.










 








Bereitstellung und Nutzung von Ortsinformationen 

den Webbrowser. â€“ Benutzer kann. Genauigkeit seines Ortes wÃ¤hlen. â€“ dafÃ¼r kriegt er entsprechende Services. SS 2004. Bereitstellung und Nutzung von.










 








Zielorientierte Nutzung von ProjektleitstÃ¤nden 

pielle Vorgehensweise bis hin zur Definition einer Visualisierungskette ... AnsÃ¤tze zur Projektkontrolle in den Bereichen Kosten- und Zeitmanagement dar und.
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